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Einleitung

Die anwaltliche Tätigkeit ist kein rechtsfreier Raum. Neben den zivil- und 
berufsrechtlichen Normen ist auch das Strafrecht stets zu beachten und regu-
liert die anwaltliche Berufstätigkeit. Der Rechtsanwalt  – insbesondere, aber 
nicht nur, in seiner Funktion als Strafverteidiger – kann sich durch Beteiligung 
aufgrund seiner Berufsausübung an einem Delikt seines Mandanten strafbar 
machen. In Betracht kommt sowohl eine Anstiftung als auch eine Beihilfe. 
Auch kann der Rechtsanwalt durch seine berufliche Tätigkeit täterschaftlich 
einen selbstständigen Straftatbestand des Strafgesetzbuches erfüllen. „Klassi-
sche“ Delikte wie die Untreue, die Gebührenüberhebung oder auch der Pro-
zessbetrug fallen hierunter. Die berufsspezifische „Gefährdung“ des Rechts-
anwalts manifestiert sich auch in der Strafnorm der Strafvereitelung oder in 
der des Parteiverrats. Gerät der Rechtsanwalt selbst in das Visier der Strafver-
folgungsbehörden, so droht ihm unter Umständen nicht nur eine strafrecht
liche Ahndung, sondern auch ein standesrechtliches Verfahren vor einem An-
waltsgericht. 

Entgegen dem üblichen Aufbau einer gutachterlichen Untersuchung („Tä-
terschaft vor Teilnahme“) beschäftigt sich diese Arbeit im ersten Teil zunächst 
mit einer strafrechtlichen Teilnahme des Rechtsanwalts, bevor auf die täter-
schaftlich zu verwirklichenden Delikte des StGB  – namentlich dem Betrug 
durch Unterlassen bei Abschluss einer Erfolgshonorarvereinbarung und dem 
Parteiverrat– im zweiten Teil  der Arbeit eingegangen wird. Die Autorin hat 
sich bewusst für diesen Aufbau entschieden, da sich Rechtsanwälte häufig 
nicht darüber im Klaren zu sein scheinen, dass sie durch ihre beruflich be-
dingten Handlungen durchaus einen Mandanten zu dessen Tat bestimmen 
oder diesem Hilfe zu einer solchen leisten können. Bezüglich den Straftatbe-
ständen des StGB herrscht hingegen ein höheres Maß an Sensibilität und 
Vorsicht. Im Anschluss der Untersuchung des materiellen Strafrechts finden 
sich aufgrund der Gefahr eines standesrechtlichen Verfahrens auch an geeig-
neter Stelle entsprechende Ausführungen zu den berufsrechtlichen Konse-
quenzen einer strafrechtlichen Verurteilung.

Aufgrund bereits einer Vielzahl bestehender Werke wird auf eine ausführ
liche Behandlung der Strafbarkeitsrisiken eines Strafverteidigers verzichtet 
und auf entsprechende Literatur verwiesen. Die Arbeit thematisiert an erfor-
derlicher Stelle potenzielle Strafbarkeitsrisiken des Strafverteidigers, das 
Hauptaugenmerk der Untersuchung liegt jedoch auf den möglichen strafrecht-
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lich relevanten Handlungen des im Bereich des Zivilrechts tätigen Anwalts, 
wobei diese Ausführungen unproblematisch auf jeden Rechtsanwalt – unab-
hängig von dessen Rechtsgebiet – übertragen werden können und Allgemein-
gültigkeit beanspruchen. Ziel dieser Arbeit soll es sein, ein Bewusstsein bei 
den Berufsträgern über potenziell strafrechtlich relevante Handlungen des 
Berufsalltags zu schaffen. Das Werk versteht sich nicht allein als wissen-
schaftlicher Beitrag, sondern soll aufgrund der Vielzahl von besprochenen 
(höchstrichterlichen) Entscheidungen auch dem praktizierenden Rechtsanwalt 
als Nachschlagewerk dienen. In Bezug auf die möglichen zu verwirklichen-
den Straftatbestände erhebt die Arbeit dabei keinen Anspruch auf Vollständig-
keit. Das Werk geht auf die wesentlichen Punkte im Bereich der anwaltlichen 
Teilnahme, sowie des Betruges durch Unterlassen bei Abschluss einer Hono-
rarvereinbarung und des Parteiverrats ein, im Übrigen kann die Arbeit es nicht 
leisten, auf sämtliche im Rechtsanwaltsalltag auftauchende Probleme und 
Strafbarkeitsrisiken einzugehen. Es wurde bewusst entschieden, die genann-
ten Straftatbestände zu analysieren und vertieft zu behandeln, da in jüngerer 
Rechtsprechung eine Vielzahl von Änderungen und Reformierungen zu ver-
zeichnen waren und diese der Anwaltschaft nähergebracht werden sollen.



Teil I

Verwirklichung von Anstiftung und Beihilfe  
durch berufsbedingtes Verhalten des Rechtsanwalts

Eine strafrechtlich relevante Teilnahme kann durch einen Rechtsanwalt so-
wohl in der Form einer Anstiftung nach § 26 StGB als auch in einer – deutlich 
praxisrelevanteren1 – Beihilfe nach § 27 StGB begangen werden.2 Während 
der Rechtsanwalt im Falle einer Anstiftung seinen Mandanten zu dessen vor-
sätzlich begangenen rechtswidrigen Haupttat bestimmt, steht er im Rahmen 
einer Beihilfe neben der Haupttat und leistet (vorsätzlich) einen fördernden 
Beitrag zu dieser; er leistet dem Täter Hilfe. In welcher Art und Weise diese 
Förderung oder Bestimmung zur Haupttat durch einen Rechtsanwalt erfolgen 
kann, wird in den folgenden Ausführungen untersucht. Da der Beihilfe nach 
§ 27 StGB die deutlich höhere Praxisrelevanz zu zusprechen ist, wird mit der 
ausführlichen Untersuchung derselben begonnen, im Anschluss an diese Aus-
führungen erfolgt eine Auseinandersetzung mit dem Thema „Anstiftung durch 
Rechtsrat“. 

A. Hinführung zur und Grundsätze der Teilnahme

Vor Bearbeitung der eigentlichen Fragestellung sollen in gebotener Kürze 
die Grundsätze der Anstiftung und der Beihilfe behandelt werden. Gesetzliche 
Regelungen zu den Teilnahmeformen finden sich in § 26 StGB (Anstiftung) 
und § 27 StGB (Beihilfe).3 Als Gehilfe nach § 27 StGB wird bestraft, wer vor-
sätzlich einem anderen zu dessen vorsätzlichen rechtswidrigen Tat (§ 11 I Nr. 5 
StGB) Hilfe geleistet hat. Demnach müssen zwei Tatbestandsvoraussetzungen 
erfüllt sein: Eine vorsätzliche Haupttat und ein vorsätzliches Hilfeleisten zu 
dieser anderen Tat. Im Gegensatz zum Gehilfen fördert der Anstifter keine 
fremde Tat, sondern ruft gemäß § 26 StGB den Tatentschluss beim Haupttäter 

1  Ähnlich auch Rackow, S. 359. Deutlich wird dies auch an der später dargestellten 
Rechtsprechung.

2  Aufgrund dieser erhöhten Praxisrelevanz liegt der Schwerpunkt der Ausführungen 
auf der anwaltlichen Beihilfe.

3  Die folgenden Ausführungen sollen lediglich einen groben Überblick über die 
Grundsätze der Teilnehmerstrafbarkeit bieten. Ausführlich kann an dieser Stelle nicht 
auf einzelne Problemfelder der §§ 26, 27 StGB eingegangen werden.


